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Vorwort

Man sieht allerorten hinzutretende Versiegelung: Berlin-Friedrichshagen: Das neue Spei-
chermagazin der Staatsbibliothek zu Berlin; der Ausbau der Bundesautobahn A 100; 
Frankfurter Flughafen: Der Neubau des Terminal 3; Stuttgart 21: Umbau und Neubau des 
Hauptbahnhofes.

Das Neubaugeschehen geht allerdings nur teilweise unter Ausweitung der Neuversiege-
lung vonstatten, denn parallel ist es in den letzten Jahren zu verstärkten Baulückenschlie-
ßungen, An- und Umbauten und dergleichen mehr gekommen, da „sogar“ die ländlichen 
Regionen planerisch und tatsächlich an ihre Grenzen geraten sind. Diese Entwicklung wird 
durch ein Korsett restriktiv auszulegender landesplanerischer Regelungen zu Flächenaus-
weisungen, die noch vor einem Jahrzehnt weniger streng und bindend waren, verfestigt.

Ist es überhaupt sinnvoll, einer immer weiter an ihre Grenzen gelangenden Gesellschaft 
diese Räume zur baulichen Ausdehnung zu gewähren? Noch funktionieren Bund, Länder 
und Kommunen in einer geregelten funktionalen Arbeits- bzw. Flächenteilung oder durch 
Konzentration verschiedener, unterschiedlich flächenintensiver Funktionen, die überall 
gut ablesbar ist. Und neue, weitere Wirtschafts- und Siedlungsflächen und damit überwie-
gend bebaute Räume dürfen nur entstehen, wenn „innere“ oder benachbarte Ausgleichs-
flächen vorhanden sind.

Welche Grundprinzipien sind noch aufrechtzuerhalten, und was ist das richtige Verhält-
nis zwischen hoher baulicher Dichte als wesentliches Merkmal des städtischen Raums und 
Freiräumen, um eine lebenswerte städtebauliche Dichte, eine positive Urbanität auszu-
gestalten?

Abseits der Frage nach den richtigen Grundprinzipien von Raumordnung und Planung 
besteht eine Möglichkeit in diesem komplexen Nutzungsgefüge darin, über eine Stärkung 
der sogenannten Innenentwicklung den zweifelsohne erforderlichen, flächenintensiven 
Nutzungsansprüchen gerecht zu werden, ohne dass stetig Freiflächen bebaut und damit 
versiegelt werden müssen. Neubauforderungen sollte dabei immer mit Augenmaß begeg-
net werden, Bedarfe nicht ohne Weiteres mit Bebauung gleichgesetzt und den schon lange 
bestehenden Prämissen des Baugesetzbuches zur Innenentwicklung konsequenter gefolgt 
werden, sofern sich dies im Einzelfall umsetzen lässt.
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Dieses Fachbuch soll die durchaus erfolgreichen Bemühungen, Neuversiegelung über 
die zentrale Vorschrift des § 13a des Baugesetzbuches zu Bebauungsplänen der Innenent-
wicklung im beschleunigten Verfahren abzuschwächen, erläutern, kritisch bewerten und 
praxisbezogen einschätzen sowie beispielhaft aufzeigen, wie sich Flächeneinsparung (Flä-
chenersparnis) bemessen lässt.

Brakel, Deutschland Bernd Bohnenberg  
August 2020

Vorwort
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1Grundlagen und Einordnung des § 13a 
BauGB in der Planung

In diesem Kapitel wird die Basis der Regelung des § 13a BauGB näher betrachtet und eine 
Einordnung in das Planungsgeschehen vorgenommen.

Ausgehend vom Flächenverbrauch, mit seinen vielfältigen Auswirkungen als Hinter-
grund der Bestimmung, wird die Entwicklung des rechtlichen Rahmens dargelegt sowie 
Veranlassung, Zielstellung und Vorgänger des § 13a BauGB erläutert.

1.1  Einleitung, Zielsetzung und Ausrichtung des Fachbuchs

Im aktuellen Baugeschehen kommen neben national und international bekannten Groß-
projekten auch kleinstädtische Projekte hinzutretender Versiegelung vor, die allenfalls ein-
geschränkte Bekanntheit durch die Lokalpresse erhalten und daher im allgemeinen Be-
wusstsein oft weniger präsent sind. Auch auf dieser lokalen Ebene setzt sich also bei 
näherer Betrachtung der – zunächst subjektive – Eindruck einer um sich greifenden Ver-
siegelung fort. Dem steht ein vergleichsweise geringer Abriss und eine Beseitigung von 
Versiegelung entgegen, es sind also weitaus mehr Neubauvorhaben auf vorher unversie-
gelten Flächen, die das Geschehen prägen.

Letztere werden begünstigt durch ein Sich-Arrangieren der Behörden mit den unzähli-
gen Bebauungsplänen insbesondere aus den 1970er- und 1980er-Jahren mit oftmals aus-
geprägten gestalterischen Regelungen, die einen komfortableren (und teilweise ver-
schwenderischen) „Wiederaufbau“ bzw. Neuaufbau durch die allseits bekannten und 
teilweise monotonen Einfamilienhaussiedlungen ermöglichen sollten. Eine Erneuerung 
oder Aufhebung alter Bebauungspläne wäre zu zeit- und personalintensiv, zudem ist der 
Eingriff in alte Rechte oft schwierig durchzusetzen. Schließlich haben die alten Be-
bauungspläne eines geschaffen: eine ausgeglichene, abgewogene „Wohnruhe“ für die 

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-3-658-31922-9_1&domain=pdf
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 Bewohner1 unter planungsrechtlich ähnlichen Bedingungen. Insgesamt scheint die Ten-
denz zu bestehen, allen Bauwünschen unter Ausschöpfung der möglichen Ausnahme- und 
Befreiungstatbestände im Baugenehmigungsgeschehen der letzten Jahre und Jahrzehnte 
zu entsprechen. Hierdurch wird fast bedingungslos dort eine gewisse städtebauliche Stabi-
lisierung der kleinstädtischen Bevölkerung unterstützt, wo es einer Gemeinde möglich ist. 
Es sollen möglichst auch die letzten Baulücken ausgeschöpft werden, jedoch bestehen 
mittlerweile modernere, deutlich andere bauliche Vorstellungen ihrer zukünftigen Eigen-
tümer und Bewohner als zum Zeitpunkt der Planung. Dem Wunsch nach einer fortentwi-
ckelten Bebauung kann somit oftmals nur über Ausnahmen und Befreiungen entspro-
chen werden.

Es wird also weiter gebaut, insbesondere in den zurückliegenden Jahren des „Bau-
booms“ – doch wie lange noch? Bereits seit Jahren zeichnet sich ab, dass die Bundesrepu-
blik Deutschland – von der kleinstädtischen Ebene auf die Großstädte übertragbar – ein 
massives Flächenproblem hat. Dies bedeutet, dass für die Planung als vorbereitender Teil 
des Bauens viel zu wenige Freiflächen verfügbar sind, sei es zum späteren Bauen selbst, 
für Erschließungssysteme oder für den bislang erforderlichen naturschutzrechtlichen Aus-
gleich. Die Flächenansprüche werden dabei nicht geringer.

Insbesondere das Dogma des flächenhaften Ausgleichs für Eingriffe in Natur und 
Landschaft scheint an seine Grenzen angelangt zu sein, denn woher sollen die notwendi-
gen Freiflächen noch kommen, wenn beispielsweise die Landwirtschaft und andere flä-
chenintensive Funktionen diese Freiflächen verständlicherweise benötigen und nicht für 
andere Zwecke abgeben, was zudem gesetzlich verankert ist? Weder Tauschflächen noch 
Ausgleichsflächen für eine Intensivierung ökologischer Wirkungen stehen in ausreichen-
dem Maße zur Verfügung oder sind nur nach jahrelangem Tauziehen zu bekommen. Ließe 
man das Vermeidungs-, Minimierungs- bzw. Eingriffs-/Ausgleichsprinzip fallen, sähe es 
mit der Realisierung neuer baulich genutzter Räume zwar auf den ersten Blick besser aus. 
Doch stünde dann zu befürchten, dass unter der Prämisse eines fast ungeregelten Wachs-
tums der versiegelten Gebiete, um alle flächenbezogenen Funktionen im erforderlichen 
Ausmaß unterzubringen, unser Land sich in einer Dimension verändern würde, die unak-
zeptabel ist, weil es seinen Einwohnern/Bewohnern kaum noch erreichbare Freiräume 
bieten und sie in immer größeren Agglomerationen oder zersiedelten „Landschaften“ 
wohnen ließe.

Bislang hat man – erfolgreich – auf das Prinzip: Bebauung, aber zumindest unter Aus-
gleich, beharrt. Die noch geordnete Aufteilung zwischen besiedelten und von Bebauung 
freigehaltenen Flächen würde wohl gänzlich umkippen, wenn man das angesprochene 
Flächenproblem und die Schaffung notwendiger bebauter Räume durch einen Entfall des 
Vermeidungs-, Minimierungs- und Eingriffs-/Ausgleichsprinzips zu lösen versuchte.

1 Hinweis zur geschlechtergerechten Formulierung: Die in diesem Fachbuch aus Gründen der besse-
ren Lesbarkeit gewählte männliche Form bezieht sich immer zugleich auf die weibliche und ander-
weitige Geschlechteridentitäten.
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1.2  Impuls

Aus dieser vielschichtigen kommunalen Planungspraxis heraus ist der Impuls für diese 
Publikation entstanden, genauer aus der Anwendung des Planungsrechts im Rahmen der 
Ausübung der gemeindlichen Planungshoheit.2

Im Jahr 2007 ist die gesetzliche Regelung des § 13a BauGB geschaffen worden, zu der 
es mittlerweile eine umfangreiche Rechtsprechung und ein großes Schrifttum gibt.

Mit besagter Regelung soll gemäß des planerischen Leitbildes der Innenentwicklung 
(vor Außenentwicklung) nach dem Baugesetzbuch ein „Flächensparen“ durch besondere 
Anreizinstrumente ermöglicht werden; die Innenentwicklung soll praktisch einen Hebel 
darstellen, mit dem nach „innen“ gegangen werden soll.

1.3  Kenntnislücken und Vorgehensweise

Ein umfangreicher, insbesondere rechtstheoretischer Kenntnisstand zur gesetzlichen Re-
gelung ist zwar gegeben, allerdings fehlt eine praxisorientierte Analyse des bezogen auf 
die erfassten Flächen quantitativen Anwendungserfolgs der Regelung des § 13a BauGB 
auf einer räumlich geschlossenen (administrativen) Ebene, also zur Umsetzung der ein-
schlägigen Regelung.

Konkrete Erkenntnisse zur Flächenersparnis im Rahmen des angestrebten Zweckes und 
seiner praktischen Ausschöpfung bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung im be-
schleunigten Verfahren soll diese Ausarbeitung zwar nicht liefern, sie kann aber über die 
Analyse der Regelung in Ansätzen einschätzen, ob das Leitbild der Innenentwicklung 
nach dem Baugesetzbuch auf kleinräumiger Ebene umgesetzt worden ist bzw. ob dessen 
Umsetzung durch das jüngere beschleunigte Verfahren begünstigt worden ist. Darüber 
hinaus wird – anhand von Beispielen – eine geeignete Bemessungstechnik zur Flächenein-
sparung über entsprechende Untersuchungskriterien erläutert, die bislang nicht existiert.

Zunächst wird die einschlägige Regelung des § 13a BauGB als Schlüssel des Flächen-
sparens unter Zugrundelegung des bestehenden Schrifttums genau betrachtet. Dabei wird 
angenommen, dass eine Flächenersparnis als unmittelbare Folge der Existenz der Regelung 
des § 13a BauGB und ihrer Anwendung durch die Planungshoheitsträger möglich ist. Ein-
schränkend ist anzunehmen, dass die Pläne – bereits aufgrund ihrer städtebaulichen Not-
wendigkeit – ohnehin aufgestellt worden wären: im normalen Verfahren „innen“ oder aber 
im normalen Verfahren (eher) „außen“. Daraus ergibt sich, dass die in den Fokus genom-
mene Regelung des § 13a BauGB nicht allein ausschlaggebend für die Innenentwicklung ist.

Aus der Praxiserfahrung des Verfassers werden entsprechende Untersuchungskriterien 
abgeleitet, um zentrale Fragestellungen zu den flächenbezogenen Vorteilen des im 
 Mittelpunkt stehenden Paragrafen im Falle einer konkreten räumlichen Untersuchung zu 

2 Der Verfasser ist Dipl.-Ing. der Raumplanung und Stadtplaner und arbeitet als Sachbearbeiter bei 
der Stadtverwaltung Brakel im Fachbereich Planen und Bauen.
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beantworten. Aus diesem Ansatz ließe sich die praktische Umsetzung der Bebauungspla-
nung bezüglich des § 13a BauGB durch Auswertung von Plänen auf empirischer Basis 
überprüfen und eine – räumlich begrenzte – Erfolgskontrolle der Anwendung dieser Rege-
lung vornehmen.

Diese Kriterien sind zunächst qualitativer Natur: Bieten neben der reinen, stringent innen-
entwicklungsbezogenen Zweckgebundenheit der Planungen auch die (vermeintlichen) Vor-
teile möglicher Verfahrensvereinfachungen gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 (Rückgriff auf das sog. 
„vereinfachte Verfahren“ nach § 13 BauGB) einen Anreiz zur Anwendung der speziellen Vor-
schrift, und inwieweit kommen diese zeitlich-verfahrensbedingten Aspekte neben nachgeord-
neten formal-inhaltlichen Punkten, also eine mögliche Abkürzung des Planverfahrens, zum 
Tragen? Gleichfalls ist die Wirkung der inhaltlich- verfahrensbedingten Anreize durch mate-
rielle Vereinfachungen nach den Nr. 2–4 des § 13a Abs. 2 BauGB zu untersuchen.

Quantitativ sind die Häufigkeiten der Innenentwicklungspläne gegenüber der Summe 
aller Bebauungspläne für einen Untersuchungszeitraum vor und nach Greifen der Rege-
lung des § 13a BauGB als Indiz für seine Umsetzung in die Praxis zu identifizieren, um 
beide Zeiträume im Hinblick auf das „Flächensparen“ miteinander vergleichen zu können 
und den grundsätzlichen Anteil innenentwicklungsbezogener Bebauungspläne zu ermit-
teln sowie ggf. eine planerische Tendenz erkennen zu können.

Weiterhin sind die absoluten und relativen bauflächenbezogenen Anteile der „13a-Pläne“ 
auf administrativer (im Kern gemeindlicher) Ebene für einen Zeitraum seit 2007 zu er-
mitteln, zu bewerten und zu vergleichen.

Wesentlich ist hiernach die Aufsummierung der durch Anwendung der Regelung effek-
tiv nicht im Außenbereich auf der „grünen Wiese“ erforderlichen (geplanten, maximalen) 
Bauflächen, also die Ermittlung der eigentlichen (maximalen) Flächenersparnis.

Es müssen dabei keine komplexen statistischen Methoden zum Einsatz kommen, da 
sich – eine überschaubare Anzahl von Bebauungsplänen vorausgesetzt – nach Ermittlung 
der entsprechenden Zahlen und Verhältnisse über die Planbegründungen (nebst Planzeich-
nungen) die strukturierten Einschätzungen und Tendenzen herleiten lassen.

Hauptsächlich soll dieses Fachbuch aber die Hintergründe der Regelung des §  13a 
BauGB aufzeigen und ein praktischer Leitfaden für dessen professionelle Anwendung sein.

1.4  Hintergrund der Regelung: Flächenverbrauch, ökologische, 
ökonomische und soziale Aspekte, 
übergeordnete Planungsaussagen

Entwicklung des Flächenverbrauchs
„Mit der Industrialisierung bildeten sich in Deutschland neue Siedlungsstrukturen he-
raus.“3 Die industrielle Produktion, durch Rohstoffquellen standortgebunden und sich 

3 Lütke-Daldrup 1989, Bestandsorientierter Städtebau: Möglichkeiten, Auswirkungen und Grenzen 
der Innenentwicklung, S. 6.
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